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zum 103. Gebur�stag
Frau Elfriede Leppla

zum 90. Gebur�stag
Frau Gertraud Rothkegel
Frau Gertraud Goltz
Frau Inge Bauerschäfer
Frau Ursula Schnemilich
Frau Rosel Wenzel

zum 85. Gebur�stag
Frau Ingeborg Glocke
Frau Karin Rühlemann
Frau Margit Schlesier

zum 80. Gebur�stag
Frau Christa Täuber
Frau Doris Hruby
Frau Dagmar Röder

zum 75. Gebur�stag
Frau Regina Dümmler
Herr Dittmar Günther

Frau Gerda Bösche

Herr Dittmar Jung
Frau Gabriele Kapser
Herr Reinhard Eschler
Herr Hartmut Breier

zum 70. Gebur�stag
Herr Lutz Brandt
Herr Lothar Töpper
Herr Jürgen Bärwinkel
Herr Hartmut Uthe
Frau Angelika Wenzel
Frau Jutta Stengel

Goldene Hochzeit
Gold krönt 50 Jahre – ein halbes Jahrhundert. Das glänzende Edelmetall ist über die
Jahrhunderte hinweg eines der wertvollste Stoffe, die wir haben. Es steht für Reichtum und
Glanz. Eine Ehe, die dieses Jubiläum erreicht ist heutzutage selten geworden und daher umso
wertvoller, genau wie Gold.
Eheleute Gudrun und Hartmut Rother
Eheleute Anneliese und JürgenWeber
Eheleute Dagmar und Kurt Diesner
Eheleute Carmen und Dietmar Hesse
Eheleute Christa und GerhardWeikart

Diamantene Hochzeit
Die Liebe ist wie ein Diamant: über sechs Jahrzehnte gewachsen, von Erlebnissen geformt – und
heute ein strahlendes Zeichen für tiefe Verbundenheit.
Eheleute Barbara und Sigolf Weber

Eiserne Hochzeit
65 Jahre gemeinsam durch das Leben – das ist ein Grund zum Feiern!
Alles Gute zum Hochzeitstag!
Eheleute Annemarie und Erich Laske

Wir g�at�lieren imMonat Aug�st 2025 ganz herzlich
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Werde Teil des Wiesenumzuges !
Liebe Freunde der Eisleber Wiese,
die Eisleber Wiese steht vor der Tür – und damit auch der große Festumzug! Dieser festliche
Umzug stimmt viele Menschen auf das größte Volksfest in Mitteldeutschland ein und bereitet
alle auf demMarktplatz vor.

Zuvor übergibt der Herold des Kaisers das Marktrecht an den „Hohen Rat zu Eisleben“. Mit den
Worten des Bürgermeisters: „Spielleute, spielt auf – lasst uns auf die Wiese ziehen!“ setzt sich der Festumzug in
Bewegung in Richtung Wiese und endet am Festzelt. Los geht es gegen 13:45 Uhr.

Wir laden alle herzlich ein, sich zu beteiligen und Teil dieses besonderen Ereignisses zu werden. Ob Einzelpersonen
oder Familien – jeder, der Lust hat, in historischen Samtkostümen als Repräsentant der Stadt Eisleben aufzutreten,
ist herzlich willkommen. Der Umzug bietet eine wunderbare Gelegenheit, unsere Stadt und ihre Geschichte lebendig
werden zu lassen.

Wenn Sie Interesse haben, dieses Fest hautnah mitzuerleben, melden Sie sich bitte bei uns. Gemeinsam machen wir
den Festumzug zur Eisleber Wiese zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Besucher und Teilnehmer.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und Teilnahme! Ihr Organisationsteam

Interessierte melden sich bitte unter Tel.: 03475 / 655 600 oder 03475 / 655 601.
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Beschlüsse Stadtrat, Ausschüsse,
Eigenbetriebe und Ortschaftsräte

4. Sonderstadtrat am 15.07.2025

Beschluss Nr. S4/223/25
Bestätigung der Tagesordnung

Beschluss Nr. S4/224/25
Zustimmung zum Antrag von Herrn Lutzmann zur
Geschäftsordung/ Ende der Debatte zum
Wiesenmarktsumzug

Beschluss Nr. S4/225/25
Widerspruch des Bürgermeisters gegen Beschluss Nr.
8/222/25 vom 24.06.25
abgelehnt

Beschluss Nr. S4/226/25
Der Stadtrat beschließt nach dem gem. § 65 Abs. 3 Satz 2
KVG LSA eingelegten Widerspruch gegen den Beschluss
Nr. 8/220/25 vom 24.06.25 die Vergabe der
Planungsleistungen Los 1 – Freianlagen- und
Objektplanung einschl. Bauleitplanung sowie der
Entwurfs- und Bauvermessung zur Umsetzung und
Realisierung des Strukturwandelprojektes „Königspfalz
Helfta – Eine Pfalz der Ottonen“ und erteilt dem Bieter
Nr. E1 (Bietergemeinschaft RoosGrün Weimar + Dressler
Architekten BDA Halle/Saale + Architekturbüro Prussak
Landsberg + Dirk Fuss Aschersleben) den Zuschlag.
Der Beschluss steht, über den Eigenanteil hinaus, unter
Finanzierungsvorbehalt.

Beschluss Nr. S4/227/25
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die
Vergabe der Planungsleistungen Los 2 –
Tragwerksplanung für Gebäude und bauliche Anlagen im
Freigelände zur Umsetzung und Realisierung des
Strukturwandelprojektes „Königspfalz Helfta – Eine Pfalz
der Ottonen“ und erteilt dem Bieter Nr. E1 (panta
Ingenieure GmbH Hamburg) den Zuschlag.
Der Beschluss steht, über den Eigenanteil hinaus, unter
Finanzierungsvorbehalt.

Beschluss Nr. S4/228/25
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die
Vergabe der Planungsleistungen Los 3 – Verkehrsanlagen
und Ingenieurbauwerke einschl. örtliche
Bauüberwachung sowie der Entwurfs- und
Bauvermessung zur Umsetzung und Realisierung des
Strukturwandelprojektes „Königspfalz Helfta – Eine Pfalz
der Ottonen“ und erteilt dem Bieter Nr. E1 (C&E
Consulting und Engineering GmbH Chemnitz) den
Zuschlag.
Der Beschluss steht, über den Eigenanteil hinaus, unter
Finanzierungsvorbehalt.



Ausschüsse

Kultur-, Sport-, Schul- und Sozialausschuss
vom 23.06.2025

KSSS 6/10/2025
Rederecht

KSSS 6/11/2025
Genehmigung der Niederschrift vom 12.05.2025

Ortschaftsräte

OR Volkstedt vom 08.04.2025
VOL 6/7/2025
Genehmigung der Niederschrift vom 11.02.2025

VOL 6/8/2025
Der Ortschaftsrat der Ortschaft Volkstedt beschließt
folgende Verteilung der Zuschüsse an Vereine für das
Jahr 2025 laut Gebietsänderungsvereinbarung:

ORHelfta vom 28.04.2025
HEL 5/9/2025
Genehmigung der Niederschrift vom 10.02.2025

OR Unterrißdorf vom 07.05.2025
UNT 6/9/2025
Genehmigung der Niederschrift vom 19.03.2025

OR Rothenschirmbach vom 11.06.2025
ROT 6/7/2025
Genehmigung der 1. Nichtöffentlichen Sondersitzung
am 18.08.2025

ROT 6/8/2025
Genehmigung der Niederschrift vom 18.03.2025

OR Osterhausen vom 26.06.2025
OST7/8/2025
Genehmigung der Niederschrift vom 24.04.2025
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Bekanntmachung

Benachrichtigung über eine
öffentliche Zustellung gemäß
§ 10 Verwaltungszustellungs-

gesetz (VwZG)

Herr Igor Reh
letzte bekannte Anschrift:
Danziger Straße 20
49152 Bad Essen

Für die vorbezeichnete natürliche Person sind Bescheide
erlassen worden. Da der Aufenthaltsort des Empfängers
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder
Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist, kann die
Zustellung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG durch öffentliche
Bekanntmachung erfolgen. Ermittlungen über den
aktuellen Aufenthaltsort sind erfolglos geblieben. Der
oben genannten Person ist die Mahnung der Luth.
Eisleben vom 09.07.2025 mit der Mahnungsnummer
150863/25MAHNL247 zuzustellen. Die vorbezeichnete
Mahnung wird hiermit gemäß § 10
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) öffentlich
zugestellt.

Die Mahnung kann in der Stadtkasse der Lutherstadt
Eisleben, Münzstraße 10 in 06295 Lutherstadt Eisleben
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises durch
einen bevollmächtigten Vertreter zu den Sprechzeiten
abgeholt oder eingesehen werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können. Das Dokument gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind.

Lutherstadt Eisleben, den 09.07.2025

Carsten Staub
Bürgermeister

Allgemeinverfügung
über die Öffnung von Verkaufsstellen aus

besonderem Anlass

Auf der Grundlage des § 7 des Gesetzes über die
Ladenöffnungszeiten im Land Sachsen-Anhalt (LÖffZeitG
LSA) vom 22. November 2006 (GVBl. LSA, S. 528), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. März 2025 (GVBl. LSA S.
382), erlässt die Lutherstadt Eisleben folgende
Allgemeinverfügung:

Bekanntmachung der Verwaltung
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1. Am Sonntag, dem 09.11.2025, anlässlich der
Veranstaltung „Luthers Geburtstag“ sowie an den
Sonntagen, dem 07.12.2025, dem 14.12.2025 und dem
21.12.2025, anlässlich des Eisleber Weihnachtsmarktes
dürfen auf dem Gebiet der Lutherstadt Eisleben alle
Verkaufsstellen im Sinne des § 2 Absatz 1 LÖffZeitG LSA in
der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet werden.

2. Bei der Inanspruchnahme der erweiterten
Ladenöffnungszeiten sind die geltenden
Arbeitnehmerschutzvorschriften, insbesondere die
Vorschriften des § 9 LÖffZeitG LSA, die Bestimmungen
des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBl. I
S. 1170, 1171), zuletzt geändert durch Artikel 52 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I S. 323), des
Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) vom 12. April
1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 52 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I S. 323) und
des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) vom 23. Mai 2017
(BGBl. I S. 1228), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 59), zu
beachten.

3. Für diese Allgemeinverfügung wird die sofortige
Vollziehung angeordnet.

4. Die Allgemeinverfügung wird unter folgenden
auflösenden Bedingungen erteilt:

Mit Inkrafttreten einer Verordnung oder
Allgemeinverfügung, welche die Durchführung der
genannten Veranstaltungen sowie die festgesetzten
Märkte im Sinne der Gewerbeordnung verbieten oder
untragbar machen und eine Absage zur Folge haben,
verliert die Allgemeinverfügung ihre Gültigkeit.

5. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der
Veröffentlichung im Amtsblatt für die Lutherstadt
Eisleben in Kraft und am 22.12.2025 außer Kraft.

Begründung:

Gemäß § 7 Absatz 1 LÖffZeitG LSA kann die Gemeinde
erlauben, dass Verkaufsstellen an höchstens vier Sonn-
und Feiertagen geöffnet werden, wenn nach Nummer 1 ein
besonderer Anlass vorliegt, der den zeitlichen, räumlichen
und gegenständlichen Umfang der Öffnung der
Verkaufsstellen rechtfertigt. Von der Öffnung
ausgenommen sind der Neujahrstag, der Karfreitag, der
Ostersonntag, der Ostermontag, der Volkstrauertag, der
Totensonntag, der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie der
Heiligabend, soweit dieser auf einen Sonntag fällt. Die
Öffnung kann nach § 7 Absatz 4 LÖffZeitG LSA auf
bestimmte Bezirke oder Handelszweige beschränkt
werden und darf fünf zusammenhängende Stunden in der
Zeit von 11 bis 20 Uhr nicht überschreiten. Dabei ist auf die
Zeit des Hauptgottes-dienstes Rücksicht zu nehmen.

Laut § 7 Absatz 2 LÖffZeitG LSA liegt ein besonderer
Anlass nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 vor, wenn die Öffnung im
Zusammenhang mit örtlichen Märkten, Messen,
Volksfesten, großen sportlichen oder kulturellen
Veranstaltungen oder ähnlichen Veranstaltungen, die eine
erhebliche Zahl von Besuchern anziehen, erfolgt. Das
Vorliegen eines Zusammenhangs wird vermutet, wenn die
Öffnung der Verkaufsstellen in unmittelbarer räumlicher
Nähe zur örtlichen Veranstaltung sowie zeitgleich erfolgt
und die Verkaufsstellen von der Veranstaltung betroffen
sind. Die Veranstaltung muss im Hinblick auf die die

Gemeinde kennzeichnende oder prägende soziale und
kulturelle Lebensweise und hinsichtlich der Besucherzahl
eine besondere Bedeutung für die Gemeinde haben. Des
Weiteren muss sie im Vordergrund stehen. Die Öffnung
der Verkaufsstellen darf lediglich eine begleitende
Maßnahme zu dieser Veranstaltung darstellen. Das
wirtschaftliche Umsatzinteresse der
Verkaufsstelleninhaber und das Einkaufsinteresse der
Besucher reichen für sich genommen als Sachgrund für die
Annahme eines besonderen Anlasses nicht aus.

Ein besonderer Anlass wird begründet, wenn die Öffnung
im Zusammenhang mit einer großen Veranstaltung, die
eine erhebliche Zahl von Besuchern anzieht, erfolgt. Bei
der Veranstaltung muss es sich um eine sportliche,
kulturelle oder ähnliche Veranstaltung handeln. Bei den
beantragten Terminen findet während der
Sonntagsöffnung am 09.11.2025 die Veranstaltung
„Luthers Geburtstag“ sowie während der
Sonntagsöffnungen am 07.12.2025, 14.12.2025 und
21.12.2025 der traditionelle Eisleber Weihnachtsmarkt
statt. Bei diesen Veranstaltungen handelt es sich jeweils
um einen festgesetzten Spezialmarkt nach § 69
Gewerbeordnung (GewO). Die jährlich und traditionell
stattfindenden Veranstaltungen „Luthers Geburtstag“ und
„Eisleber Weihnachtsmarkt“ sind erfahrungsgemäß
geeignet, einen überregionalen Besucherstrom
auszulösen. Die Veranstaltungen finden zeitgleich zu den
beantragten Öffnungszeiten statt. Durch die zentrale Lage
der Veranstaltungen auf dem Marktplatz der Lutherstadt
Eisleben sind sämtliche Verkaufsstellen vom ausgehenden
Besucherstrom betroffen.

Durch die Größe der Veranstaltungen sowie der
langjährigen Tradition der Veranstaltungen prägen sie das
kulturelle sowie soziale Leben in der Lutherstadt Eisleben.
Aufgrund der Vielzahl von Marktteil-nehmern sowie eines
attraktiven Rahmenprogramms verschafften sich die
besagten Veranstaltungen einen Bekanntheitsgrad über
Gemeindegrenzen hinaus. Die jährlichen Besucherströme
der Veran-staltungen übersteigen die Zahl der Besucher,
die allein wegen einer Öffnung der Verkaufsstellen
kommen würden. Die Öffnung der Verkaufsstellen dient
daher lediglich als eine begleitende Maßnahme zu den
Veranstaltungen. Das wirtschaftliche Umsatzinteresse der
Verkaufsstelleninhaber und das Einkaufsinteresse der
Besucher stehen im Hintergrund der Veranstaltung und
führen zu keinem besonderem Anlass gemäß § 7 Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 LÖffZeitG LSA.

Aufgrund der anlassgebenden Veranstaltungen liegt somit
jeweils ein besonderer Anlass für die Sonntagsöffnungen
vor. Eine Beschränkung auf bestimmte Bezirke oder
Handelszweige wird nicht festgelegt. Die Zeiten des
Hauptgottesdienstes wurden berücksichtigt.

Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung
wurde nach § 80 Absatz 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) vom 19. März 1991 (BGBl. I S.
686), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24.
Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 328) geändert worden ist,
angeordnet. Aufgrund des Charakters der anlassgebenden
Veranstaltungen besteht ein besonderes Interesse der
teilnehmenden Verkaufsstellen an der Wirksamkeit dieser
Allgemeinverfügung, da unter Berücksichtigung der
bestehenden Rechtsvorschriften umfangreiche
planerische und organisatorische Vorbereitungen der
Sonntagsöffnung durchgeführt werden müssen. Die dafür



notwendige Planungssicherheit wäre nicht gegeben, wenn
durch das Erheben eines Widerspruchs die aufschiebende
Wirkung eintritt und die Allgemeinverfügung nicht
rechtzeitig Bestandskraft erlangt. Das Interesse an der
Wirksamkeit der Allgemeinverfügung überwiegt
gegenüber dem Interesse eines möglichen
Widerspruchführers, sodass die Anordnung der sofortigen
Vollziehung im öffentlichen Interesse notwendig ist. Das
Verwaltungs-gericht Halle (Saale), Justizzentrum Halle,
Thüringer Str. 16, 06112 Halle (Saale) kann gemäß § 80
Absatz 5 VwGO auf Antrag die aufschiebende Wirkung
ganz oder teilweise wiederherstellen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei
der Lutherstadt Eisleben, Markt 1, 06295 Lutherstadt
Eisleben, zu erheben.

Hinweis:

Mit der Sonderregelung ist keine Pflicht zur Offenhaltung
der Verkaufsstellen verbunden. Sie gibt dem Einzelhandel
lediglich die Möglichkeit zur Sonntagsöffnung.

Auf Antrag kann durch das Verwaltungsgericht Halle
(Saale), Justizzentrum Halle, Thüringer Straße 16, 06112
Halle (Saale), die aufschiebende Wirkung ganz oder
teilweise wiederhergestellt werden.

Lutherstadt Eisleben, 11.07.2025

Carsten Staub
Bürgermeister

Gebührenanpassung im
Verbandsgebiet des WAZV
Saalkreis

Die Verbandsversammlung des WAZV Saalkreis hat in
ihrer planmäßigen Versammlung vom 12.05.2025 eine
Anpassung der Gebühren beschlossen.

Im Einzelnen handelt es sich um Erhöhungen der
Mengengebühren beim Trinkwasser (ab 01. Januar 2025),
der zentralen Schmutzwasserentsorgung (ab 01. Januar
2025) und ab dem 01. Januar 2026 auch beim
Niederschlagswasser. Die Grundpreise bleiben
unverändert. Zudem sinken ab dem 01. Januar 2025 die
Gebühren für abflusslose Sammelgruben und
Kleinkläranlagen. Im Bereich der dezentralen
Schmutzwasserbeseitigung erfolgt ferner eine
Gebührensenkung.

Für ungeklärtes Schmutzwasser erhöht sich die
Mengengebühr um 1,10 €/m³, im Trinkwasser um
0,74 €/m³ netto. Für Niederschlagswasser werden ab
dem kommenden Jahr 0,18 €/m² mehr fällig.

Gründe für die Gebührenanpassung sind insbesondere
inflationsbedingt deutlich gestiegene Darlehenszinsen
sowie Kostensteigerungen in allen Bereichen,
beispielsweise Energie-, Material- und Rohstoffkosten
sowie Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter. Auch
ein vergrößerter Investitionsbedarf und verschärfte
umweltrechtliche Anforderungen führen zu steigenden
Kosten. Neben diesen Kostensteigerungen gibt es eine
wesentliche Verteuerung der Kosten beim
Trinkwassereinkauf. Der WAZV Saalkreis ist dabei
vollumfänglich auf den Vorlieferanten angewiesen, da der
WAZV keine eigenen Wasserwerke betreibt und
ausschließlich über das Fernwassernetz Trinkwasser
bezieht. Im Bereich Abwasser sind die Preise für Abwasser,
welches nicht auf den eigenen Kläranlagen gereinigt wird
(das sog. Einleitentgelt), enorm angestiegen. Auch die
Kosten für die Klärschlammentsorgung und -verwertung
sind deutlich angestiegen.

Der WAZV Saalkreis ist verpflichtet, für seine öffentliche
Trinkwasserversorgungsanlage sowie für seine öffentliche
zentrale Abwasserbeseitigungsanlage kostendeckende
Gebühren zu erheben, sofern durch die
Mitgliedsgemeinden kein Kostenausgleich durch Umlagen
zur Subventionierung der Gebühren erfolgt.

Die Gebührenerhöhung wird den Kunden erst sichtbar mit
den Jahresabrechnungen für das Jahr 2025, welche
voraussichtlich Ende Februar 2026 versendet werden. Um
große Nachzahlungen zu vermeiden – die
Vorauszahlungen wurden noch auf der Grundlage der
alten Gebühren ermittelt – können ab sofort die Abschläge
auf freiwilliger Basis durch Information an den
Kundendienst (kundendienst@wazv-saalkreis.de) erhöht
werden.

Für das Niederschlagswasser werden im Januar 2026 neue
Dauerbescheide versendet; hier besteht seitens der
Kunden aktuell kein Handlungsbedarf.
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Bekanntmachungen anderer
Dienststellen und Zweckverbände
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Längst vergessene Eisleber
Persönlichkeiten
Lehrer des Eisleber
Gymnasiums

Oberlehrer Professor Arthur Otto

Arthur Otto wurde am 26.02.1854
in Halle (Saale) geboren.

Ab 1868 besuchte er das Stadtgymnasium in Halle.
Im Jahre 1874 bestand er dort die Reifeprüfung.

Danach begann er in Halle (Saale) Physik und
Mathematik zu studieren.

1879 bestand er die Prüfung pro facultate docendi
(Lehrbefähigung) in seiner Heimatstadt. Im April des
selben Jahres bekam er eine Anstellung als Proband am
Gymnasium in Eisleben.

1884 rückte er in die 5. ordentliche Lehrerstelle und im
Oktober 1891 in die 4. ordentliche Lehrerstelle ein.

1901 wurde er zum Professor ernannt.

Professor Artur Otto hatte sein gesamtes Berufsleben als
Lehrer und Erzieher am Luther-Gymnasium in Eisleben
verbracht. Kurz vor Ende seiner Amtszeit wurde ihm im
August 1914 die Schulleitung übertragen.

Am Ende des Schuljahres 1916/17 trat er in den
Ruhestand. Anlässlich seines Ausscheidens aus dem
Berufsleben fand ihm zu Ehren am 30.03.1917 eine
Feierstunde statt. 38 Jahre war er im Schuldienst
tätig.

Neben seiner Lehrer- und Erziehertätigkeit
veröffentlichte Professor Arthur Otto wissenschaftliche
Beiträge als Beilagen zu den Jahresberichten der Schule
wie z. B. „Die Vegetationsverhältnisse der Umgebung von
Eisleben“ 1888, „Das Klima von Eisleben nach den
meteorologischen Beobachtungen der Jahre 1885-1905“
1906 sowie der „Katalog der Vogelsammlung des
Gymnasiums“, um nur einige zu nennen.

Des Weiteren betreute er auch die „Meteorologische
Station“. Er gab die täglichen Wetterberichte heraus. Man
nannte ihn den Wettermacher von Eisleben.

Professor Artur Otto war Vorsitzender und später
Ehrenvorsitzender des „Vereins für Naturkunde“.

Lange Zeit war er auch Führer des Harzklubs. Noch im
hohen Alter nahm er an Wanderungen im Mansfelder
Land und im Harz teil, wo er den Mitgliedern die
Schönheit der Natur nahebrachte.

Am 14.11.1940 verstarb Professor Artur Otto im Alter von
86 Jahren in Eisleben.

Gabriele Weise
FA f. Medien u. Info.-Dienste / FR Archiv

Willkommen bei uns!
Stadtbibliothek der Lutherstadt Eisleben

Unser Tonie-Bestand ist rasant angestiegen.
Das machte es erforderlich, über einen neuen Standort in

der Bibliothek nachzudenken – also haben wir ein wenig
umgeräumt.
Neben den Tonies haben auch die Kekze einen neuen
Platz bezogen.
Dank der Landesförderung konnten wir hier den Bestand
erweitern und haben auch noch neue Kopfhörer
erstanden.
Wie gewohnt gibt es zum Anfang des Monats eine neue
Bestands-Ausstellung. Hier stellen wir für Sie die
verschiedensten Medien zu einem Thema zusammen.

Vielleicht sind Sie
auf der Suche nach
einer neuen
interessanten
Freizeit-
beschäftigung. Wie
wäre es mit Malen?
In unserer
Zusammenstellung
finden sich neben
Übungsbüchern
auch Titel zur
Geschichte der
Malerei, den
verschiedenen
Stilrichtungen und
Biographien
bekannter Maler.

Lassen Sie sich
inspirieren!
Wir freuen uns auf

Ihren Besuch!

Gefördert durch das Land Sachsen-Anhakt





Im Herzen der historischen Altstadt der Lutherstadt
Eisleben wird ein neues Kapitel Stadtgeschichte geschrieben.
Das ehemalige Schulgebäude der Grabenschule wird zu
einem modernen „BürgerRatHaus“ umgebaut. Mit dem
„BürgerRatHaus“ wird das Quartier, mit Wohnen und
Gewerbe, nachhaltig aufgewertet und gleichzeitig die
historische Substanz bewahrt.
Seit 2007 steht das dreigeschossige Klinkergebäude
ungenutzt und leer. Es ist als Einzeldenkmal in der
Denkmalliste Sachsen-Anhalts eingetragen und liegt in der
Pufferzone des UNESCOWeltkulturerbes.
Das Denkmalverzeichnis Sachsen beschreibt das Gebäude,
die Schule in der Grabenstraße 40–42, als ein typisches
Beispiel für den Schulbau im 19. Jahrhundert – erbaut im
Jahr 1882.
Kurt Lindner schreibt in seinem zweiten Band des Buches
„Lutherstadt Eisleben“ (erschienen 1983): „Wir wissen zwar,
dass am 6. August 1877 auf dem Graben ein achtklassiges
Schulhaus übergeben worden ist. Doch wann genau jener
großzügige Klinkerbau fertiggestellt wurde und wann die
ersten Schüler einzogen – darüber schweigen die Quellen.“
Auch der umfassenden Chronik der II. Bürgerschule sind
leider keine belastbaren Informationen zu entnehmen.
Hier kann man aber immerhin lesen, dass am 4. Juni 1883
herzlich zur Einweihung des neuen Schulsaales der
II. Bürgerschule eingeladen wurde. In der Zeitung „Eisleber
Tageblatt“ vom 2. Juni 1883 war die rechts abgebildete
Anzeige veröffentlicht.
Es besteht also noch Klärungsbedarf. Wer an dieser Stelle
weiterhelfen und etwas mehr Licht ins Dunkel bringen kann,
ist herzlich eingeladen, sich bei der Stadtverwaltung der
Lutherstadt Eisleben zu melden.
Wann genau das Gebäude fertiggestellt wurde, ist also noch
offen.
Seit der Einweihung hat es jedoch vielfältige Funktionen
erfüllt – von der Knabenvolksschule, über eine
Polytechnische Oberschule bis hin zur Sekundarschule.
Nach seiner Schließung im Jahr 2007 schlummerte es vor
sich hin, wurde aber nie ganz vergessen, denn es befindet
sich in einer historischen Umgebung und prägt weiterhin das
Stadtbild.
Dank städtebaulicher Maßnahmen erhielt das Gebäude 2018
eine neue Schiefereindeckung, die den Weg für die jetzige
Sanierung ebnete. Heute prägt der markante Klinkerbau mit
seinen großen Segmentfenstern das Straßenbild der Graben-

straße.
Das Gebäude wurde in mehreren
Bauabschnitten errichtet, wobei die
ursprüngliche Struktur um 1877
entstand und später erweitert wurde.
Besonders die Aula im zweiten
Obergeschoss ist ein beeindruckendes
Zeugnis des späten 19. Jahrhunderts.
Im März 2025 begann nach intensiven
Gesprächen der Sanierungsprozess:
Der Stadtrat gab grünes Licht für die
Maßnahmen, bei denen die beiden Nachbarhäuser
abgerissen werden mussten, um die Sanierung zu
ermöglichen. Ziel ist es, das Gebäude als nachhaltiges,
zukunftssicheres Verwaltungszentrum zu nutzen.
Durch die Zentralisierung der Verwaltung sollen die Wege
für Bürgerinnen und Bürger verkürzt und die EfÏzienz

gesteigert werden.
Insgesamt werden rund 90
Mitarbeitende in das
Gebäude umziehen und
moderne Arbeitsplätze
vorfinden.
Der neue Entwurf sieht
einen dreigeschossigen
Anbau im Osten vor, der die
durch Abriss entstandene,
städtebauliche Lücke
zwischen der Grabenschule
und dem benachbarten
Wohnhaus Nr. 44 schließt.
Das „BürgerRatHaus“ soll
als öffentliches Gebäude
Vorbildcharakter haben:
Klimaschutz und
Energiewende werden aktiv
umgesetzt. So werden alle

Fenster ausgetauscht, behalten aber
ihr historisches Aussehen.
In den Flurbereichen sowie in der
Aula bleiben die Kreuzgewölbe
erhalten.
Der Haupteingang wird hofseitig
angelegt und das Gebäude barrierefrei
erschlossen – inklusive
eines Aufzugs, der alle Etagen
bedient. Die Energieversorgung
erfolgt umweltfreundlich durch zwei

Erdwärmepumpen, die Wärme aus Bohrsonden im
Hofbereich gewinnen.
Der Zeitplan sieht vor, dass das „BürgerRatHaus“ im Jahr
2027 fertiggestellt wird. Die Kosten belaufen sich auf rund
11,2 Millionen Euro, wobei über 9,2 Millionen Euro
Fördermittel in Anspruch genommen werden
– das entspricht einer
Förderquote von ca. 82,1
Prozent.
In dem neuen Gebäude
werden künftig der
Fachbereich 1 -
Zentrale Dienste, der
Fachbereich
2 - Finanzen, die Stabsstelle
Wirtschaftsförderung und
Sport und der
Fachbereich 3 -
Kommunalentwicklung Bau
untergebracht (Stand Juli
2025).
Das Bürgerbüro bleibt wie
bisher in der Sangerhäuser
Straße 12/13.

Das bisherige Rathaus ist Sitz des Bürgermeisters sowie des
Standesamtes mit dem Trauzimmer.
Auch der historische Sitzungssaal im Rathaus wird weiterhin
für repräsentative Anlässe genutzt, und im Rathauskeller
könnte es bald eine spannende Überraschung geben.

Das Projekt „BürgerRatHaus“ zeigt, wie moderne
Verwaltung und Denkmalschutz Hand in Hand gehen
können – ein echtes Vorzeigeprojekt für die nachhaltige
Stadtentwicklung in der Lutherstadt Eisleben.

Ein Haus für die Bürger
STADTENTWICKLUNG Nach 18 Jahren Leerstand wird mit dem Umbau der Grabenschule zum „BürgerRatHaus “ in der Lutherstadt Eisleben ein neues Kapitel Stadtgeschichte geschrieben.




















